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Dem G!~al tSiaJI,m 1,rgen ;nt,eutreoht '!nd :p~nslonsrecht folgen 

~ 13/A.B., -z~ 438/.1 .~n tira. , ! P E! 9:.n t W 0 l't u n , 

Auf die Anfrage 4er Ab~. Her z e 1 e und Qenossen an die Bunde~ 

regierung vom 8, Feber d • .T4!, betreffend eine Reform des Disziplinarverfahrens 

nach der Dienatpragmatik, teilt Bundeskanzler Ing. Raa b namens der 

Bundesregierung folgendes mit: 

Die Neukoditikation des 'Dienstreohtes der öffentlioh-rechtlichen 
, . :' 

Bediensteten ist seit langeDl geplant. Das eben erst .'\Terab$chiedete Gehalts-'. ' 

gesetz 1956 stellt bereits einen Schritt auf dem Wege zur Verwirkl~cb.ung 

dieses Planes dar, Das allgemeine Dienstreoht (einschliesslich. Disziplinar

recht) und da.s Pensionsr~;cht sollen in. der, Folge neu kodifiziert werd.en. 

Anlässlich der N~ukodifik:la.tion des allgemeinen Dienstrechtes werden die i~ 

der Anfrage en.thal tenen Anregungen geprüft werden,,' 
. 'I. . 
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